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2 In Kürze

Die Axpo Holding AG ist der grösste 
Stromkonzern der Schweiz und ist im 
Eigentum der Nordostschweizer Kan-
tone und ihrer Elektrizitätswerke (ZH, 
AG, SG, AI, AR, TG, SH, GL, ZG). Der 
Kanton Schaffhausen ist mit 7.875 
Prozent am Unternehmen beteiligt. 
Grundlage der Zusammenarbeit bildet 
der NOK-Gründungsvertrag aus dem 
Jahr 1914. Damals stand die regionale 
Stromversorgung im Vordergrund.

Die wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen haben sich seit-
her stark verändert. Durch die teilwei-
se Öffnung des Strommarktes 2009 
sind die an der Axpo beteiligten Kan-
tonswerke nicht mehr verpflichtet, den 
Strom bei der Axpo zu beziehen. Um-
gekehrt ist die Axpo auch nicht mehr 
verpflichtet, die Kantonswerke mit 
Strom zu beliefern. Die Axpo ist zu-
dem zu einem international tätigen 
Unternehmen gewachsen, mit wich-
tigen Standbeinen in der Energieer-
zeugung, Verteilung und im Energie-
handels- und Energiedienstleistungs-
geschäft. 

Um die Zukunftsfähigkeit des Kon-
zerns nachhaltig zu sichern, müssen 
die Weichen neu gestellt werden und 
das Unternehmen muss handlungsfä-
hig bleiben. Dazu gehört die Ablösung 
des veralteten und nicht mehr «ge-

lebten» Gründungsvertrags durch ein 
modernes Vertragswerk, bestehend 
aus Aktionärsbindungsvertrag, Eig-
nerstrategie und Statuten. 

Die Kantone stehen zusammen mit 
den Kantonswerken in der Verantwor-
tung, weiterhin einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit der Schweiz zu lei-
sten. Sie stellen mit dem neuen Ver-
tragswerk sicher, dass die Mehrheit 
an den Stromnetzen und an der Was-
serkraft in der öffentlichen Hand und 
somit unter deren Kontrolle bleibt. Das 
Vertragswerk enthält hierzu ein Verä-
usserungsverbot, die Verpflichtung 
zur Mindestbeteiligung und Vorkaufs-
rechte der aktuellen Eigentümer. Län-
gerfristig sollen die Aktionäre aber ei-
nen Teil ihrer Aktien an Dritte verkau-
fen können. 

Dem Aktionärsbindungsvertrag und 
der Eignerstrategie müssen alle Eigen-
tümer zustimmen, damit er in Kraft ge-
setzt werden kann. Sämtliche Kantone 
und Kantonswerke ausser dem Kan-
ton Schaffhausen haben dem neuen 
Vertragswerk bereits zugestimmt. Der 
Kantonsrat hat dem Vertragswerk an 
seiner Sitzung vom 22. Januar 2024 
ebenfalls mit 52 zu 1 Stimmen - mit-
hin fast einstimmig - zugestimmt. Für 
den Entscheid wichtig war die gesetz-
lich verankerte Stärkung der Mitspra-
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che des Kantonsrats bei strategischen 
Fragen zur Axpo, welche mit einer Re-
vision von Art. 14 und einem neuen 
Art. 14a des kantonalen Elektrizitäts-
gesetzes sichergestellt wird. Würde 
der Kanton Schaffhausen die Geneh-
migung des neuen Vertragswerks ab-
lehnen, wären die Anstrengungen der 
Eigentümerkantone der letzten acht 
Jahre zu Nichte gemacht und die Ar-
beiten der Aktionäre müssten in sämt-
lichen Eigentümerkantonen – trotz de-
ren Zustimmung – wieder von vorne 
beginnen. Die Handlungsfähigkeit der 
Axpo würde eingeschränkt bleiben 
und sie würde durch die fehlende, 
aber notwendige strategische Flexibi-
lität erheblich geschwächt. Dies ist 
nicht im Sinne des Kantons.

Gegen den Beschluss des Kantons-
rats wurde trotz der klaren Zustim-
mung im Kantonsrat das Referendum 
ergriffen. 

Der Regierungsrat und der Kantons-
rat empfehlen Ihnen, sehr geehrte 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
der Ablösung des NOK-Gründungs-
vertrags zuzustimmen und das neue 
Vertragswerk zu genehmigen. 



4 Zur Sache

Die Axpo Holding AG, kurz Axpo, ist 
der grösste Energiekonzern der 
Schweiz. Sie produziert, verteilt und 
vertreibt Strom im In- und Ausland 
und bietet Energiedienstleistungen an. 
Sie ist auch die grösste Produzentin 
von Strom aus erneuerbaren Energien 
in der Schweiz, namentlich aus  
Wasserkraft. Zudem ist sie Eigentü-
merin des Kernkraftwerks Beznau und 
hält Beteiligungen an den Kernkraft-
werken in Gösgen und Leibstadt. Die 
Axpo spielt mit ihren Kraftwerken und 
ihren Stromnetzen eine wichtige Rol-
le für die Versorgungssicherheit der 
Schweiz. 

Die Axpo ist zu 100 Prozent im Besitz 
der Nordostschweizer Kantone bezie-
hungsweise ihrer Elektrizitätswerke. 
Die folgende Grafik zeigt die Eigen-
tumsverhältnisse:

Der Kanton Schaffhausen ist mit 7.875 
Prozent an der Axpo beteiligt. 

Die Nordostschweizer Kantone grün-
deten 1914 – in der Frühphase der 
Elektrifizierung der Schweiz – die Ge-
sellschaft der Nordostschweize-
rischen Kraftwerke AG, kurz NOK. Die 
NOK übernahm 1914 ein erstes Was-
serkraftwerk (Beznau) und nahm 1920 
ihr erstes eigenes Wasserkraftwerk 
bei Eglisau in Betrieb. Seither sind  
das Kraftwerksportfolio und die Ge-
schäftsbereiche, insbesondere Strom-
handel und Energiedienstleistungen, 
stark gewachsen. Im Jahr 2001 fand 
die Namensänderung von NOK zu Ax-
po statt. Geblieben ist der Gründungs-
vertrag aus dem Jahr 1914, der auch 
in der Schaffhauser Gesetzessamm-
lung zu finden ist (SHR 731.120). 
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1. Notwendigkeit eines neuen 
Vertragswerks

In der Gründungszeit der NOK zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts stand der 
Aufbau einer inländischen Stromver-
sorgung im Vordergrund. Die NOK 
wurde verpflichtet, die beteiligten 
Kantone zu gleichen Konditionen mit 
Strom zu beliefern, umgekehrt wurden 
die Eigentümer der NOK verpflichtet, 
ihren Strom bei der NOK zu beziehen. 
Das Versorgungsgebiet der NOK bil-
dete bis ins Jahr 2007 eine von acht 
regionalen Versorgungszonen (Regel-
zonen). Das Stromnetz gehörte der 
NOK und den angeschlossenen Kan-
tons- und Gemeindewerken. Mit  
dem Stromversorgungsgesetz vom 
23. März 2007 hat sich der nationale 
Strommarkt grundlegend verändert. 
Es gibt nur noch eine nationale Regel-
zone. Für das Übertragungsnetz 
(Hochspannungsnetz) ist seit 2009 die 
Swissgrid AG zuständig. 

Ebenfalls 2009 wurde der Strommarkt 
für Strombezüger ab einem Verbrauch 
von 100'000 Kilowattstunden (kWh) 
pro Jahr geöffnet. Damit sind Kan-
tonswerke, wie die Elektrizitätswerke 
des Kantons Schaffhausen AG (EKS), 
nicht mehr gebunden, ihren Strom bei 
der Axpo einzukaufen. Kommt dazu, 
dass die Axpo im Gegensatz zu den 

meisten Schweizer Stromunterneh-
men mit Ausnahme der Zentralschwei-
zerischen Kraftwerke (CKW) keine ge-
bundenen Endkunden versorgt. Sie 
kann deshalb den Strom nicht zu Ge-
stehungskosten verrechnen, sondern 
muss den erzeugten Strom im Markt 
absetzen. Dadurch ist sie viel stärker 
den Preisschwankungen auf den in-
ternationalen Energiemärkten ausge-
setzt.

Der 110-jährige NOK-Gründungsver-
trag hinkt den heutigen Rahmenbe-
dingungen schon lange hinterher. In 
vielen Teilen ist der Vertrag heute nicht 
mehr oder nur noch bedingt anwend-
bar und wird nicht mehr «gelebt». Die 
Axpo ist nicht mehr ein regionaler En-
ergieversorger, sondern ein internati-
onal tätiger Konzern mit rund 7'000 
Mitarbeitenden.

2016 präsentierte die Axpo deshalb 
eine Strategie zur langfristigen Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit des Kon-
zerns. Dazu gehörte die Neugliede-
rung des Konzerns, um strategisch 
flexibler agieren zu können. Ebenfalls 
2016 nahmen die Eigentümerkantone 
ein Projekt in Angriff mit dem Ziel, ge-
meinsam die Schlüsse aus den Ent-
wicklungen der letzten Jahre zu zie-
hen und die Eigentümerinteressen zu 
klären. Die beteiligten Kantone und 
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Kantonswerke einigten sich darauf, 
den NOK-Gründungsvertrag durch ein 
modernes Vertragswerk, bestehend 
aus Aktionärsbindungsvertrag, Eig-
nerstrategie und Statuten, zu ersetzen 
und die Aktienmehrheit in öffentlichem 
Besitz zu behalten. 

2. Ausgangslage

Das neue Vertragswerk besteht aus 
drei Elementen:

Aktionärsbindungsvertrag (ABV): 
Im ABV werden das Verhältnis der Ver-
tragspartner untereinander sowie die 
Rechte und Pflichten der Vertragspart-
ner geregelt. Dazu gehören beispiels-
weise die Zusammensetzung des Ver-
waltungsrats, die Dividendenpolitik, 
Veräusserungsverbote, Mindestbetei-
ligungen, Vorkaufsrechte, Mitver-
kaufsrechte und -pflichten, Dauer des 
Vertrags und die Möglichkeit der Kün-
digung. Zu den wichtigsten Inhalten 
des ABV gehören:
• Veräusserungsverbot: Die Axpo 

soll in der aktuellen wirtschaftli-
chen Lage gestärkt werden. Des-
halb gilt eine 5-jährige Periode 
(Lock-up-Periode), während der 
die Aktionäre ihre Anteile an der 
Axpo Holding zu 100 Prozent hal-
ten. In diesem Zeitraum dürfen 

Aktien nur zwischen Kantonen 
und ihren Kantonswerken oder 
zwischen den Eignerkantonen 
übertragen werden.

• Verpflichtung zur Mindestbeteili-
gung: Zur Sicherung, dass die 
Mehrheit der Gesellschaft nach 
Ablauf der Lock-up-Periode in den 
Händen des bisherigen Aktionari-
ats und damit der öffentlichen 
Hand bleibt, müssen die Parteien 
mindestens 51 Prozent der Aktien 
an der Gesellschaft halten. 

• Vorkaufsrecht: Die Eignerkantone 
und ihre Elektrizitätswerke erhal-
ten ein Vorkaufsrecht für die An-
teile einer verkaufswilligen Partei. 

• Dauer des Vertrags: Der ABV wird 
für acht Jahre fest abgeschlos-
sen. Wird der Vertrag nicht gekün-
digt, so verlängert sich die Ver-
tragsdauer jeweils um fünf Jahre. 

Eignerstrategie:  
In der Eignerstrategie werden die ge-
meinsamen strategischen Ziele der Ei-
gentümer oder Eigner für die Axpo 
festgelegt. Dazu gehören die unter-
nehmerischen, organisatorischen, fi-
nanziellen und personellen Rahmen-
bedingungen. Die Aktionäre berück-
sichtigen dabei die unternehmerische 
Autonomie der Axpo. Die Eignerstra-
tegie umfasst 13 strategische Leitsät-
ze, zum Beispiel:
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• Es wird sichergestellt, dass die 
Stromnetze und die Wasserkraft 
der Axpo grundsätzlich nicht ver-
äussert werden. Ist dies aus wirt-
schaftlichen oder strategischen 
Gründen trotzdem notwendig, 
muss das Eigentum stets mehr-
heitlich direkt oder indirekt im Ei-
gentum der schweizerischen öf-
fentlichen Hand bleiben.

• Die Axpo soll auf zusätzliche Be-
teiligungen im Bereich der Kern-
energieproduktion verzichten.

• Es sollen Synergien mit den Kan-
tonswerken und den Aktionären 
genutzt werden, z.B. im Bereich 
der Stromvermarktung.

• Es soll ein Gewinn erwirtschaftet 
werden zur Entrichtung einer 
marktüblichen Dividende, zur 
langfristen Sicherung der Investi-
tionen und zur Rückzahlung von 
eingegangenen finanziellen Ver-
pflichtungen.

Die Eignerstrategie hat unbefristete 
Gültigkeit und wird regelmässig über-
prüft.

Statuten:  
Sie umfassen Bestimmungen zum 
Zweck der Firma, zum Aktienkapital, 
zu den Organen der Gesellschaft, zur 
Rechnungslegung, Gewinnverteilung, 
Auflösung und Liquidation, Bekannt-

machungen und zum Gerichtsstand. 
Die Anpassung der Statuten obliegt 
der Generalversammlung. Sie sind 
deshalb nicht Bestandteil der vorlie-
genden Genehmigung.

3. Referendumsabstimmung 
und Folgen der Ablehnung 
des neuen Vertragswerks  

Gemäss Kantonsverfassung muss im 
Kanton Schaffhausen die Ablösung 
des NOK-Gründungsvertrags und die 
Eignerstrategie durch den Kantonsrat 
genehmigt werden. Der Kantonsrat 
hat dem neuen Vertragswerk am 22. 
Januar 2024 mit 52 zu 1 Stimmen zu-
gestimmt. Weil gegen den Beschluss 
des Kantonsrats das Referendum er-
griffen wurde, wird nun über die Ab-
lösung des NOK-Gründungsvertrags 
und die Eignerstrategie abgestimmt.

Das Genehmigungsprozedere in den 
einzelnen Eigentümerkantonen und 
bei den Kantonswerken ist unter-
schiedlich. Der Aktionärsbindungsver-
trag und die Eignerstrategie bedürfen 
aber letztlich der Genehmigung aller 
Aktionäre (Eigentümer). Bisher haben 
alle anderen Eigentümer der Ablösung 
des NOK-Gründungsvertrags zuge-
stimmt. Würde der Kanton Schaffhau-
sen die Ablösung des alten Vertrags 
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und die Genehmigung des neuen Ver-
tragswerks ablehnen, wären die gros-
sen Anstrengungen der letzten acht 
Jahre zu Nichte gemacht und die Ar-
beiten der Aktionäre müssten in sämt-
lichen Eigentümerkantonen – trotz de-
ren Zustimmung – wieder von vorne 
beginnen. Die Handlungsfähigkeit der 
Axpo würde eingeschränkt bleiben 
und sie würde durch die fehlende, 
aber notwendige strategische Flexibi-
lität erheblich geschwächt. Dies ist 
nicht im Sinne des Kantons.

4. Stärkung der Mitsprache-
rechte des Kantons Schaff-
hausen durch das neue Ver-
tragspaket 

Der Umgang mit dem neuen Vertrags-
werk war in verschiedenen Kantonen, 
insbesondere in den Kantonen Zürich 
und Schaffhausen, ein Thema. Im 
Zentrum stand dabei die Mitwirkung 
der jeweiligen kantonalen Parlamente. 
Der Regierungsrat hat diesem Anlie-
gen Rechnung getragen und eine An-
passung des Elektrizitätsgesetzes 
vorgeschlagen. Dieser wurde vom 
Kantonsrat am 22. Januar 2024 mit 49 
: 0 Stimmen bei einer Enthaltung zu-
gestimmt. Die Gesetzesrevision ist 
nicht Gegenstand des Referendums, 
war aber für die Zustimmung zum Ver-

tragswerk im Kantonsrat von zentraler 
Bedeutung, weil dadurch die politi-
schen Mitspracherechte und Kontrol-
le verstärkt wurden. 

Als Aktionär bringt sich der Kanton 
Schaffhausen (Regierungsrat) bei den 
Generalversammlungen jeweils ein. 
Gemäss revidiertem Elektrizitätsgesetz 
(Art. 14 EleG) setzt sich der Regie-
rungsrat beispielsweise dafür ein, dass 
die Netzinfrastruktur und die für die 
Versorgung wichtigen Kraftwerke und 
Speicheranlagen in der Schweiz voll-
ständig in öffentlicher Hand verbleiben, 
oder dass die Eignerstrategie sich an 
den Zielsetzungen der Schweizer und 
Schaffhauser Energiepolitik orientiert. 

Der Genehmigung durch den Kan-
tonsrat unterstehen (Art. 14a EleG):
• die Übertragung von Aktien,
• Anpassungen des Aktionärsbin-

dungsvertrags und der Eigner-
strategie, sofern dadurch das 
Stimmrecht des Kantons be-
schränkt werden sollte oder die 
indirekte oder direkte Beteiligung 
der Axpo an der Netzinfrastruktur 
und an für die Versorgung wich-
tigen Kraftwerke in der Schweiz 
betroffen wären und

• der Verzicht auf die Ausübung des 
Rechts, angebotene Aktien zu er-
werben.
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Mit Ausnahme des letzten Punktes un-
terstehen die Beschlüsse des Kan-
tonsrats zusätzlich dem fakultativen 
Referendum.

5. Kein Ausverkauf der Axpo 
mit dem neuen Vertragswerk 
möglich 

Mit dem neuen Aktionärsbindungsver-
trag verpflichten sich die Eigentümer 
auf eine Mindestbeteiligung von 51 
Prozent. Wird vom Vorkaufsrecht nicht 
Gebrauch gemacht, ist ein Verkauf 
von Aktien an Dritte möglich. Die 
Mehrheit der Aktien bleibt aber in al-
len Fällen in schweizerischer öffent-
licher Hand. Die Axpo kann somit – 
entgegen den Befürchtungen des Re-
ferendumskomitees – nicht privatisiert 
werden. Gemäss revidiertem Elektri-
zitätsgesetz setzt sich der Regie-
rungsrat im Rahmen seiner Möglich-
keiten zudem dafür ein, dass die 
Schweizer Netzinfrastruktur, wichtige 
Kraftwerke und Speicheranlagen voll-
ständig in öffentlicher Hand verblei-
ben. 

Die Verpflichtung zur Mindestbeteili-
gung könnte nach Ablauf der festen 
Vertragsdauer von acht Jahren theo-
retisch abgeändert oder aufgehoben 
werden. Dazu bräuchte es eine Mehr-

heit der Aktienanteile (Quorum von 
über 50 Prozent) und die Zustimmung 
von fünf Vertragsparteien. Dass diese 
Bedingungen erfüllt werden, scheint 
aufgrund der in den Eignerkantonen 
geführten Diskussionen und erfolgten 
Gesetzesanpassungen in den Kanto-
nen Zürich und Schaffhausen aus 
heutiger Sicht unrealistisch.



10 Erwägungen des Kantonsrats 

In den kantonsrätlichen Beratungen 
wurden der Aktionärsbindungsvertrag 
und die Eignerstrategie zwar kritisch 
beleuchtet, waren letzten Endes aber 
unumstritten. Die Notwendigkeit, den 
veralteten NOK-Gründungsvertrag 
durch ein zeitgemässes Vertragswerk 
abzulösen, welches die Zukunftsfä-
higkeit der Axpo und damit die Strom-
versorgung der gesamten Schweiz 
nachhaltig sichert, war letztlich unbe-
stritten.

Der Einsatz des zuständigen Regie-
rungsrats, die Anliegen aus dem Kan-
tonsrat im strategischen Gremium der 
Axpo-Eigentümer einzubringen, wur-
de gewürdigt, es wurde aber auch zur 
Kenntnis genommen, dass nur gering-
fügige Anpassungen an der Eigner-
strategie vorgenommen wurden. Um-
so wichtiger erschien es dem Kan-
tonsrat, dass gleichzeitig mit dem An-
trag auf Genehmigung des neuen Ver-
tragswerks die Mitsprache des Kan-
tonsrats gesetzlich gestärkt werden 
konnte. Diese wurde wie erwähnt mit 
einer Revision des Elektrizitätsge-
setzes sichergestellt. Wichtig war da-
bei auch das Signal aus dem Kanton 
Zürich, der als Grossaktionär (Aktien-
anteil 36.7 Prozent) einer inhaltlich 
vergleichbaren Revision des kanto-
nalen Energiegesetzes zustimmte. Mit 
der Stärkung der Mitsprache sei die 

Voraussetzung geschaffen worden, 
um der Ablösung des NOK-Grün-
dungsvertrags zuzustimmen, so die 
einhellige Meinung im Kantonsrat. 

Der Kantonsrat hat den Axpo-Aktio-
närsbindungsvertrag und die Eigner-
strategie schliesslich mit 52 zu 1 Stim-
men genehmigt. Gegen diesen Ge-
nehmigungsbeschluss des Kantons-
rats wurde das Referendum ergriffen. 

Der Regierungsrat und der Kantons-
rat empfehlen Ihnen, sehr geehrte 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Axpo-Aktionärsbindungsvertrag 
und der Eignerstrategie zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:
Erich Schudel

Der Sekretär: 
Luzian Kohlberg



11Argumente des Referendums-
komitees

Geschätzte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Schaffhausen

Wir haben das Referendum gegen den 
neuen Aktionärsbindungsvertrag er-
griffen, weil wir verhindern wollen, 
dass die Stromversorgung privatisiert 
wird. Dabei zählen wir auf Ihre Mithil-
fe.

Die Axpo, das größte Energieunter-
nehmen der Schweiz, gehört heute 
vollständig den Nordostschweizer 
Kantonen. Der historische NOK-Grün-
dungsvertrag verhindert bis heute den 
Aktienverkauf an Dritte und schützt so 
unser Volksvermögen. Der neue Ver-
trag aber will den Verkauf von bis zu 
49% der Aktien ermöglichen. Ausser-
dem können mit Zustimmung von fünf 
Vertragsparteien und einer Mehrheit 
der Aktienstimmen, auch die rest-
lichen 51% verkauft werden.

Diese vorgeschlagene Änderung ist 
nicht im öffentlichen Interesse. Ein 
Verkauf an Dritte lenkt Gewinne in pri-
vate Taschen und schwächt die de-
mokratische Kontrolle über unsere En-
ergieversorgung. Darüber hinaus birgt 
er ganz generell Risiken.

Um die Sicherheit der Stromversor-
gung weiterhin gewährleisten zu kön-
nen und um die Strompreise über lan-

ge Frist tief zu halten, ist es essentiell, 
dass die Axpo vollständig in öffent-
licher Hand bleibt. 

Unbestritten ist, dass der veraltete 
NOK-Gründungsvertrag abgelöst 
werden muss. Aber die erwähnten 
Punkte machen den zur Abstimmung 
gelangenden Entwurf absolut untaug-
lich: Er atmet den Privatisierungsgeist 
der 1990er Jahre und bietet keinen 
adäquaten Schutz gegen auslän-
dische Übernahmen.

Ein «NEIN» zum neuen Vertrag verhin-
dert die zukünftige Privatisierung der 
Axpo und ermöglicht eine Revision, 
welche die demokratische Kontrolle 
über das öffentliche Eigentum stärkt. 
Geschätzte Schaffhauserinnen und 
Schaffhauser, in Ihren Händen liegt die 
Verantwortung für das ganze Axpo-
Versorgungsgebiet! Die Ostschweiz 
blickt auf Sie und zählt auf Ihre Stim-
me gegen die Pläne zur Privatisierung 
kritischer Infrastruktur.

Bitte stimmen Sie NEIN, um die Axpo 
vollständig in öffentlicher Hand zu hal-
ten und unser Volksvermögen zu 
schützen.

Komitee  
www.PrivatisierungStoppen.ch



12 Beschluss des Kantonsrats

Beschluss  
des Kantonsrats Schaffhausen zur Ablösung 
des NOK-Gründungsvertrags 

vom 22. Januar 2024 

Der Kantonsrat Schaffhausen, 

gestützt auf 53 Abs. 4 der Kantonsverfassung in Verbindung mit Art. 
14 Elektrizitätsgesetz sowie dem Beschluss des damaligen Grossen 
Rates betreffend die Genehmigung des Vertrages über die Grün-
dung der Gesellschaft der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG 
und des Vertrages über den Ankauf der Kraftwerke Beznau-Löntsch 
vom 3. Juni 1914,  

beschliesst:  

I.  
1 Der NOK-Gründungsvertrag von 1914 wird gekündigt.  
2 Der Aktionärsbindungsvertrag und die Eignerstrategie werden ge-
nehmigt.  

II.  
1 Ziff. I Abs. 2 dieses Beschlusses untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 
 
 
Schaffhausen, 22. Januar 2024  Im Namen des Kantonsrates 
  Der Präsident:  
 Erich Schudel 
 
  Der Sekretär:  
 Luzian Kohlberg 
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Aufgrund eines überwiesenen Postu-
lates betreffend die «Stärkung des Mi-
lizparlaments» erarbeitete eine Spezi-
alkommission des Kantonsrates eine 
Vorlage mit verschiedenen Massnah-
men. Diese hatten das Ziel, die Stel-
lung des Kantonsrates als oberste Ge-
walt im Kanton, als gesetzgebende 
Behörde sowie als Oberaufsichtsbe-
hörde über die staatlichen Organe zu 
stärken und die Funktionsfähigkeit 
des Kantonsrates als Milizparlament 
längerfristig zu erhalten und zu ver-
bessern.

Das Massnahmenpaket enthielt unter 
anderem Massnahmen im Bereich der 
Parlamentsorganisation und des Par-
lamentsbetriebes, eine Neuregelung 
der Entschädigung für die Parla-
mentsarbeit, die Erhöhung der Mitglie-
der des Kantonsrates sowie Massnah-
men zur Stärkung der Oberaufsicht. 
Im Zuge der Beratungen wurde auch 
eine Stellvertretungsregelung der 
Ratsmitglieder überprüft. 

Die Geschäftsordnung des Kantons-
rates sieht aktuell lediglich eine Stell-
vertretungsmöglichkeit in Spezial-
kommissionen für einzelne Kommis-
sionssitzungen vor. Diese Möglichkeit 
wurde auch auf die ständigen Kom-
missionen (wie z.B. der Geschäftsprü-
fungskommission) ausgeweitet. Eine 

Stellvertretungslösung im Sinne eines 
(temporären) Ersatzes eines Kantons-
ratsmitgliedes besteht zur Zeit nicht.

Der Kantonsrat ist ein Milizparlament. 
Die meisten Mitglieder gehen neben 
ihrer Ratstätigkeit einem Beruf oder 
einer Aus- oder Weiterbildung nach, 
viele haben Familie oder sind sonst in 
der Zivilgesellschaft stark engagiert. 
Die Koordination von Beruf, Aus- und 
Weiterbildung, Familie, weiteren En-
gagements und der gewissenhaften 
Ausführung des Parlamentsmandates 
wird immer anspruchsvoller. Hier kann 
eine integrale Stellvertretungsrege-
lung einen Beitrag zur Erhaltung und 
Stärkung des Milizparlamentes lei-
sten. 

Insbesondere für den Fall einer län-
geren Abwesenheit eines Kantons-
ratsmitgliedes (z.B. infolge Krankheit, 
Mutterschaft, Auslandaufenthalt usw.) 
kann sich ein amtierendes Ratsmit-
glied gemäss dem neuen Art. 3a Kan-
tonsratsgesetz vorübergehend durch 
eine temporäre Stellvertretung im Rat 
vertreten lassen. Die temporäre Stell-
vertretung ist dem Rat anzuzeigen und 
soll zeitlich auf wenigstens drei und 
höchstens neun Monate begrenzt 
werden. Sie darf pro Amtsperiode und 
gewählte Person höchstens zweimal 
beansprucht werden. Die Stellvertre-

Änderung des Gesetzes über den 
Kantonsrat  
(Temporäre Stellvertretung)
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tung erfolgt durch Nachrücken nach 
den Regeln der Proporzwahlverord-
nung. Die Stellvertretung hat weiter 
dieselben Rechte und Pflichten wie 
ein ordentliches Mitglied des Kantons-
rates mit Ausnahme der Wählbarkeit 
in das Ratsbüro, in eine Aufsichtskom-
mission oder als Kommissionspräsi-
dent oder Kommissionspräsidentin.

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, mit 32 : 23 Stimmen die 
Änderung des Gesetzes über den 
Kantonsrat (Temporäre Stellvertre-
tung) zur Annahme. 



15Zur Sache

1. Ausgangslage

Im Dezember 2020 erklärte der Kan-
tonsrat ein Postulat des Büros des 
Kantonsrats mit dem Titel «Stärkung 
des Milizparlaments» erheblich. Der 
damit verbundene Prüfungsauftrag 
sah vor, Massnahmen zur Stärkung 
des Kantonsrates in seiner Stellung 
als gesetzgebende Behörde und als 
Oberaufsichtsbehörde über die staat-
lichen Behörden zu prüfen und ent-
sprechende Massnahmen vorzuschla-
gen. Eine Spezialkommission des 
Kantonsrates erarbeitete in der Folge 
verschiedene Massnahmen mit dem 
Ziel, das Mandat als Mitglied des Kan-
tonsrates zu attraktivieren. Zudem 
sollten die Stellung und die Funktions-
fähigkeit des Kantonsrates als Miliz-
parlament längerfristig gestärkt und 
erhalten werden.

Das Massnahmenpaket enthielt unter 
anderem eine Revision der Geschäfts-
ordnung mit Massnahmen im Bereich 
der Parlamentsorganisation, des Par-
lamentsbetriebes und der finanziellen 
Entschädigung der Parlamentsarbeit. 
Diese Massnahmen wurden vom Kan-
tonsrat in eigener Kompetenz weitge-
hend beschlossen. Zudem sah eine 
Revision des Kantonsratsgesetzes 
Massnahmen zur Stärkung der Ober-
aufsicht vor. Diesen Massnahmen 

stimmte der Kantonsrat ebenfalls zu; 
ein Referendum wurde nicht ergriffen. 
Weiter wurde eine Revision der Kan-
tonsverfassung mit einer Erhöhung 
der Anzahl Mitglieder des Kantonsrats 
vorgeschlagen. Diese Massnahme 
wurde vom Kantonsrat indessen ab-
gelehnt. 

Im Zuge der Beratungen wurde auch 
die Stellvertretungsregelung der Rats-
mitglieder überprüft. Die Geschäfts-
ordnung des Kantonsrates sah ledig-
lich vor, dass Mitglieder der vorbera-
tenden Spezialkommissionen für ein-
zelne Kommissionssitzungen durch 
ein anderes Ratsmitglied ersetzt wer-
den können. Diese Regelung wurde 
durch die Revision der Geschäftsord-
nung auf die Ständigen Kommissi-
onen (wie z.B. die Geschäftsprüfungs-
kommission, die Gesundheitskom-
mission oder die Justizkommission) 
ausgeweitet. Auch hier kann sich in 
Zukunft ein Ratsmitglied durch ein an-
deres Ratsmitglied für eine einzelne 
Kommissionssitzung ersetzen lassen. 

Kann indessen ein Kantonsratsmit-
glied während längerer Zeit am Rats-
betrieb nicht teilnehmen - mithin we-
der an den Kantonsratssitzungen noch 
an den Kommissionssitzungen - bleibt 
der Sitz bis zur Rückkehr des entspre-
chenden Ratsmitgliedes unbesetzt.
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Vor diesem Hintergrund wurde die Ein-
führung einer integralen Stellvertre-
tungsregelung bei längerer Abwesen-
heit eines Kantonsratsmitgliedes nach 
langer, intensiver und kontroverser 
Beratung in die Revision aufgenom-
men und verabschiedet. Die entspre-
chende Ergänzung des Gesetzes über 
den Kantonsrat (neuer Art. 3a) sieht 
die Einführung einer Stellvertretungs-
lösung für die Mitglieder des Kantons-
rates vor. 

Der Kantonsrat stimmte an seiner Sit-
zung vom 4. März 2024 der Revision 
des Gesetzes über den Kantonsrat mit 
32 : 23 Stimmen zu. Da die Vierfünf-
telmehrheit nicht erreicht wurde, ist 
über die Gesetzesrevision eine Volks-
abstimmung durchzuführen.

2. Die Stellvertretungs- 
regelung im Einzelnen

Der Kantonsrat ist ein Milizparlament. 
Die meisten Mitglieder gehen neben 
ihrer Ratstätigkeit einem Beruf oder 
einer Aus- oder Weiterbildung nach, 
viele haben Familie oder sind sonst in 
der Zivilgesellschaft stark engagiert. 
Die Koordination von Beruf, Aus- und 
Weiterbildung, Familie, weiteren En-
gagements und der gewissenhaften 
Ausführung des Parlamentsmandates 

wird immer anspruchsvoller. Hier kann 
eine integrale Stellvertretungsrege-
lung einen Beitrag zur Erhaltung und 
Stärkung des Milizparlamentes lei-
sten.

Mit der vorgeschlagenen Stellvertre-
tungslösung kann sich ein amtie-
rendes Ratsmitglied gemäss Art. 3a 
Abs. 1 vorübergehend durch eine tem-
poräre Stellvertretung vertreten las-
sen. Dies wird insbesondere im Fall 
einer längeren Abwesenheit eines 
Ratsmitgliedes (z.B. infolge Krankheit, 
Mutterschaft, Auslandaufenthalt usw.) 
der Fall sein. Die Inanspruchnahme 
der temporären Stellvertretungsrege-
lung ist dem Ratsbüro mindestens ei-
nen Monat vor der ersten Sitzungs-
teilnahme der Stellvertretung mitzu-
teilen. Die Mitteilung muss den Zeit-
raum der Stellvertretung und eine kur-
ze Begründung enthalten. Die tempo-
räre Stellvertretung soll gemäss Art. 
3a Abs. 2 wenigstens drei und höch-
stens neun Monate dauern. Eine tem-
poräre Stellvertretung kann pro Amts-
dauer und gewählte Person gemäss 
Art. 3 a Abs. 3 höchstens zweimal be-
ansprucht werden, was eine Überbe-
anspruchung der Regelung verhin-
dern soll. Die Stellvertretung erfolgt 
gemäss Abs. 4 durch ein Nachrücken 
auf bestimmte Zeit sinngemäss nach 
den Regeln gemäss § 47 der Propor-
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zwahlverordnung (Nachrücken der er-
sten nichtgewählten Person auf der 
gleichen Wahlliste). Die Ersatzperson 
kann die Stellvertretung wahrnehmen, 
muss dies aber nicht.

Gemäss Abs. 6 besitzt die temporäre 
Stellvertretung dieselben Rechte und 
Pflichten wie ein ordentliches Mitglied 
des Kantonsrates mit Ausnahme der 
Wählbarkeit in das Ratsbüro, in eine 
Aufsichtskommission oder als Kom-
missionspräsident oder Kommissi-
onspräsidentin einer Kommission.

Stellvertretungsregelungen sind auch 
in anderen Kantonen bekannt. Der 
Kanton Aargau hat eine vergleichbare 
Vertretungsmöglichkeit im Geschäfts-
verkehrsgesetz verankert. Im Kanton 
Graubünden finden sich vergleichbare 
Grundlagen wiederum im Grossrats-
wahlgesetz. In verschieden weiteren 
Kantonen wird über die Schaffung ei-
ner Stellvertretungsregelung zudem 
aktuell beraten.

Die Einführung einer integralen Stell-
vertretungsregelung wurde im Kan-
tonsrat kontrovers diskutiert. Schliess-
lich wurde der nun vorliegenden Re-
gelung mit 32 zu 23 Stimmen zuge-
stimmt.
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Mehrheitsmeinung

Eine Mehrheit des Kantonsrates be-
fürwortet die Schaffung einer inte-
gralen temporären Stellvertreterlö-
sung. Durch die Möglichkeit können 
etwaige Absenzen vom Parlaments-
betrieb wie beispielsweise durch 
Krankheit, Mutterschaft, Auslandauf-
enthalte, Weiterbildungen oder der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
aufgefangen werden, ohne dass ein 
Ratsmitglied von seinem Amt zurück-
treten muss. Vergleichbare Reglungen 
sind auch in anderen Kantonen be-
kannt und können dazu beitragen, die 
allgemein angestrebte Stärkung des 
Milizparlaments voranzutreiben und 
sich den wandelnden Bedürfnissen 
unsere Gesellschaft anzupassen. Mit 
der Anpassung des Gesetzes über 
den Kantonsrat soll die Grundidee des 
Milizparlaments, respektive die aktive 
Teilnahme von Bürgerinnen und Bür-
gern, welche beruflich, ausbildungs-
mässig oder familiär voll im Leben ste-
hen, weiter gestärkt werden. Dass 
Ratsmitglieder aufgrund temporärer 
beruflicher Verpflichtungen, Familien-
planung oder Krankheit aus dem Rat 
zurücktreten müssen, sende zudem 
ein falsches Signal, um Interessierte 
für das Amt des Kantonsrats, respek-
tive für das Milizsystem gewinnen zu 
können.

Minderheitsmeinung

Eine Minderheit des Kantonsrates 
lehnt die Änderungen des Gesetzes 
über den Kantonsrat respektive die 
Einführung einer temporären Stellver-
tretermöglichkeit ab. Die Übernahme 
eines Mandates als Kantonsrätin oder 
Kantonsrat sei eine verantwortungs-
volle Aufgabe und setzte eine gewisse 
Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit vo-
raus. Zudem fehlt Stellvertretungen 
unter Umständen das Grundlagenwis-
sen des Ratsbetriebs. Die Wahlannah-
me verpflichte für ein vierjähriges 
Mandat. Bei Verhinderung der Man-
datsausübung aufgrund Abwesenheit 
oder Krankheit sei aus dem Rat zu-
rückzutreten. Zudem könne die Mög-
lichkeit der temporären Stellvertre-
tung, zu einer Zunahme der Fluktua-
tion innerhalb der Ratsmitglieder füh-
ren, was einen höheren Koordina-
tions- und Organisationsaufwand zu 
Folge haben kann.  
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Kantonsrat empfiehlt Zustimmung

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Änderung des Gesetzes über den 
Kantonsrat (Temporäre Stellvertre-
tung) am 4. März 2024 mit 32 Ja- zu 
23 Nein-Stimmen zugestimmt. 

Er empfiehlt Ihnen, sehr geehrte 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
der Änderung des Gesetzes über den 
Kantonsrat zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:
Erich Schudel

Der Sekretär: 
Luzian Kohlberg



20 Beschluss des Kantonsrats

Gesetz über den Kantonsrat  
(Temporäre Stellvertretung) 

Änderung vom 4. März 2024 

I. 
Das Gesetz über den Kantonsrat Schaffhausen vom 20. Mai 1996 
wird wie folgt geändert: 

Art. 3a 
1 Ein amtierendes Ratsmitglied kann sich vorübergehend durch eine 
temporäre Stellvertretung vertreten lassen. Die Mitteilung über die 
Inanspruchnahme der temporären Stellvertretung ist dem Ratsbüro 
einzureichen. Sie muss mindestens einen Monat vor der ersten 
Sitzungsteilnahme der Stellvertretung erfolgen, den Zeitraum der 
Stellvertretung und eine kurze Begründung enthalten. 
2 Die temporäre Stellvertretung dauert wenigstens drei und 
höchstens neun Monate. 
3 Eine temporäre Stellvertretung kann pro Legislatur und gewählte 
Person höchstens zweimal beansprucht werden. 
4 Die Stellvertretung erfolgt durch ein Nachrücken auf bestimmte Zeit 
sinngemäss nach den Regeln gemäss § 47 der Proporzwahl-
verordnung. Bei jeder Stellvertretung wird bei der ersten Ersatz-
person begonnen. § 48 Proporzwahlverordnung findet keine Anwen-
dung. 
5 Für das Mitglied des Wahlkreises Buchberg- Rüdlingen wird die 
Stellvertretung gemäss § 48 Abs. 1 Proporzwahlverordnung be-
stimmt. 
6 Die temporäre Stellvertretung besitzt dieselben Rechte und 
Pflichten wie die ordentlichen Mitglieder des Kantonsrates mit 
Ausnahme der Wählbarkeit in das Ratsbüro, in eine Aufsichts-
kommission oder als Kommissionspräsident oder Kommissions-
präsidentin. 

Temporäre 
Stellvertretung 
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II. 
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum. 
2 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 
 
 
Schaffhausen, 4. März 2024 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Erich Schudel  
  
 Der Sekretär: 
 Luzian Kohlberg 
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